jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 7 T-EDJ 2004

T-EDJ 2004 - Erste Durchfuhrungsverordnung zum Tiroler Jagdgesetz 2004

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.01.2025

(1) Vor dem Beginn der Prufung hat sich der Prifungswerber auszuweisen und die Prifungsgebihr in Hohe von
50,00 Euro zu erlegen.

(2) Die Jungjagerprufung ist in einen praktischen Teil und einen mundlichen theoretischen Teil zu gliedern. Der
praktische Teil hat die Handhabung von und das SchieRen mit Jagdwaffen nach § 6 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 zu umfassen.
Der mindliche theoretische Teil hat alle Prifungsgegenstande nach & 6 Abs. 1 lit. a bis d zu umfassen.

(3) Der praktische und mundliche Prifungsteil kann auch in Form von Teilprifungen vor Einzelprifern abgelegt
werden. Die Aufteilung des Prifungsstoffes auf die Mitglieder der Prifungskommission sowie die Entscheidung
daruber, ob Prufungsteile in Form von Teilprifungen vor Einzelprifern abzulegen sind, obliegt dem Vorsitzenden. Die
Ablegung des mundlichen Prifungsteils vor Einzelprifern hat derart zu erfolgen, dass diese die Prifungswerber
abwechselnd auf ihre jeweiligen Kenntnisse hin prifen. Der Vorsitzende setzt Ort und Zeitpunkt der praktischen
SchieRBUbung nach §8 6 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 fest, deren erfolgreiche Ablegung Voraussetzung fur die Ablegung des
praktischen Teils der Handhabung von Jagdwaffen und des mundlichen Teils ist. Nach Mdglichkeit ist die praktische
SchieRBUbung auf einer Schiel3statte des Tiroler Jagerverbandes durchzufiihren. Steht eine derartige Schiel3statte in
angemessener Entfernung vom Sitz der Prifungskommission nicht zur Verflgung, so ist die praktische Schiel3ibung
auf der nachstgelegenen behordlich genehmigten SchieRstatte vorzunehmen.

(4) Der mundliche Priufungsteil soll je Prufungswerber eine Gesamtdauer von 90 Minuten nicht Uberschreiten. Die
Beurteilung hat auf ,Bestanden” zu lauten, wenn in allen Priufungsgegenstanden nach § 6 die erforderlichen
Kenntnisse nachgewiesen werden. Sie hat auf ,Nicht bestanden in einem Prufungsgegenstand” zu lauten, wenn der
Prifungswerber nur in einem Prifungsgegenstand nicht die erforderlichen Kenntnisse aufweist. Die Prifung gilt als
.Nicht bestanden”, wenn der Prufungswerber in mehr als einem Prifungsgegenstand nicht die erforderlichen
Kenntnisse nachgewiesen oder bei der praktischen SchieRtbung in keiner der Serien die Mindestanzahl von 42 Ringen
erreicht hat. Die Beurteilung ist in einer Niederschrift festzuhalten, die von den Kommissionsmitgliedern zu
unterfertigen ist.

(5) Die Prufung gilt ebenfalls als ,Nicht bestanden”, wenn der Prifungswerber wahrend der Prifung zurlcktritt.

(6) Die Jungjagerprufung darf in Teilen sowie als Ganzes hochstens zweimal wiederholt werden.

In Kraft seit 03.12.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/t-edj_2004/paragraf/6
https://www.jusline.at/gesetz/t-edj_2004/paragraf/6
https://www.jusline.at/gesetz/t-edj_2004/paragraf/6
https://www.jusline.at/gesetz/t-edj_2004/paragraf/6
file:///

	§ 7 T-EDJ 2004
	T-EDJ 2004 - Erste Durchführungsverordnung zum Tiroler Jagdgesetz 2004


